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TIPPS UND INFOS FUR VERMIETER

Vorwerbungskosten

Es konnen auch dann schon steuerlich abzugsfahige Werbungskosten vorliegen, wenn zum Zahlungszeitpunkt
noch keine Einnahmen zuflielen (Vorwerbungskosten). Die kiinftige Vermietung muss jedoch mit ziemlicher
Sicherheit feststehen (z. B. mit dem zukiinftigen Mieter ist bereits ein bindender Vertrag abgeschlossen worden =

Vermietungsabsicht).

®Einen klassischen Fall der Vorwerbungskosten stellen Sanierungsaufwendungen dar. Sollten Sie ein bisher
privat genutztes Gebaude zum Zwecke der Vermietung sanieren, sind diese Kosten bereits vor der Einnah-

menerzielung abzugsfahig.

Nachwerbungskosten

Auch nach der Beendigung der Vermietung kdnnen nachtragliche Werbungskosten anfallen, die durch den vorhe-
rigen Mieter hervorgerufen wurden.

Diese Aufwendungen sind auch abzugsfahig, wenn keine Mieteinnahmen mehr erzielt werden.

®Beispiele der Nachwerbungskosten konnen sein: Nachzahlungen fiir die Zeit der Vermietung fiir Grundsteuer,

Kanal- und Miillabfuhrgebiihren, Beratungskosten oder Reparaturen.

Beginn der Abschreibung (AfA)

Wird ein Gebdude in Vermietungsabsicht angeschafft, kann die AfA bereits ab der Inbetriebnahme dem Anschaf-

fungszeitpunkt geltend gemacht werden, auch wenn die tatsachliche Vermietung erst spater erfolgt.

Gutachten kénnen den Abschreibungssatz erhéhen

Ohne Nachweis einer kiirzeren technischen Nutzungsdauer ist bei Vermietung durch einen Privaten immer die
gesetzliche festgelegte Nutzungsdauer von 67 Jahren bzw. ein AfA-Satz von 1,5 % mafgeblich, auch dann, wenn
ein bereits in Nutzung stehendes Gebadude angeschafft wurde. Diese gesetzliche Nutzungsdauer kann nur bei
Nachweis eines Gutachtens verkiirzt werden. Bei Geb&duden, die betrieblichen Zwecken dienen (z. B. vermietete
Produktionshalle), ist eine kiirzere technische Restnutzungsdauer (kiirzer als 67 Jahre) sehr haufig.

In diesen Fallen ist die Erstellung eines Gutachtens empfehlenswert.
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Abschreibung auf Gebaude bei betrieblich genutzten Gebauden

Bei der Absetzung flir Abnutzung (AfA) von Gebauden gilt fiir unmittelbar betrieblich genutzte Gebaude ein ein-
heitlicher Abschreibungssatz von bis zu 2,5 % der Anschaffungskosten. Bei Betriebsgebauden, die zu Wohnzwe-
cken vermietet werden, ist ein geringerer Abschreibungssatz von bis zu 1,5 % anzuwenden (wie im auRerbetriebli-

chen Bereich). Wie bisher ist der Nachweis einer kiirzeren Abschreibungsdauer moglich.
Privatvermogen: Aufteilung Grundstiick und Gebaude

Fallen die Einkiinfte aus der Vermietung unter Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung, wird die Abschreibung
von den auf das Gebaude entfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten (bzw. fiktiven Anschaffungskosten)

berechnet. Daher muss von den gesamten Kosten der Wert ermittelt werden, der auf das Gebdude entfallt.

Ohne Nachweis eines anderen Aufteilungsverhaltnisses sind von den Anschaffungskosten eines bebauten Grunds-
tlickes grundsatzlich 40 % als Anteil des Grund und Bodens auszuscheiden. Dies gilt nicht, wenn die tatsachlichen

Verhaltnisse offenkundig erheblich davon abweichen.
Davon abweichend gelten lt. Verordnung folgende Regelungen:
Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern

In diesen Gemeinden sind als Grundanteil 20 % des Werts auszuscheiden, wenn der durchschnittliche Quadrat-
meterpreis flir das Bauland und fiir voll aufgeschlossene unbebaute Grundstiicke (baureifes Land) weniger als €

400,00 betragt.
Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern

In Gemeinden, in denen mindestens 100.000 Einwohner leben und in Gemeinden, in denen der durchschnittliche
Quadratmeterpreis fir Bauland und baureifes Land bei mindestens € 400,00 liegt, betragt der Anteil von Grund-

und Boden

®30 %, wenn das Gebadude mehr als 10 Wohn- oder Geschéftseinheiten umfasst oder
®40 % wenn das Gebaude bis zu 10 Wohn- oder Geschéftseinheiten umfasst.
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(Hinweis: Laut Verordnung liegt eine eigene Geschaftseinheit jedenfalls pro angefangenen 400 m Nutzflache

vor)
Gutachten statt pauschaler Aufteilung

Die neue Aufteilung muss nicht angewendet werden, wenn der Grundanteil nachgewiesen wird, wie z. B. durch
ein Gutachten eines Sachverstandigen. Das Gutachten unterliegt allerdings der freien Beweiswiirdigung der
Behorde.

Sie ist auch nicht anzuwenden, wenn die tatsachlichen Verhaltnisse offenkundig erheblich (das heilt, der tatsach-

liche Grundanteil um mindestens 50 %) davon abweichen.



Abschreibung bei unentgeltlichem Erwerb

Bei Erwerb eines Gebadudes durch Erbschaft oder Schenkung ist die Absetzung flir Abnutzung vom Rechtsvorgan-

ger fortzusetzen. Es ist weder eine neue Bemessungsgrundlage, noch ein neuer AfA-Satz zu ermitteln.

Dies ist auch anzuwenden, wenn das Gebaude oder die Wohnung nicht durchgehend vermietet wird, aber vom
Rechtsvorganger bereits einmal vermietet wurde. Bei der Ermittlung der noch verbleibenden Nutzungsdauer
bleibt die Zeit der ,Nichtvermietung” unberiicksichtigt. Nur wenn die Vermietung des Rechtsvorgangers mehr als

zehn Jahre zuriick liegt, konnen die fiktiven Anschaffungskosten fiir die Afa-Bemessung herangezogen werden.

Subventionen

Subventionen aus 6ffentlichen Mitteln sind nicht als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung anzusetzen,
daher sind sie nicht steuerpflichtig. Die damit geférderten Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungs-
kosten sind aber um diese Subvention zu kiirzen, bevor sie als Werbungskosten abgezogen werden. Ein etwa

libersteigender Subventionsbetrag ist allerdings steuerpflichtig.

Umsatzsteuer-Kleinunternehmer-Regelung

Wenn Ihr Jahresumsatz den Betrag von € 30.000,00 nicht tUbersteigt, sind Sie mit lhren Umséatzen von der Umsatz-
steuer befreit, konnen allerdings auch keine Vorsteuer absetzen. Der Betrag von € 30.000,00 ist ,,netto" zu verste-

hen.

Option zur Umsatzsteuer-Normalbesteuerung

Fallen hohere Vorsteuerbetrage bei einem Kleinunternehmer (z. B. aus dem Erwerb einer Eigentumswohnung, aus
Sanierungsaufwendungen oder aus Zubauten) an, kann eine ,,Option zur Steuerpflicht“ sinnvoll sein. Damit wird
zwar der Vermietungsumsatz steuerpflichtig (10 % bei Wohnungsmieten), die Vorsteuern werden jedoch gleich-
zeitig abzugsfahig. Bei Vermietung von Geschaftsraumlichkeiten miisste abermals zur USt (Steuersatz 20 %)
optiert werden (sofern moglich). Jedoch Vorsicht: Kein Springen zwischen Steuerfreiheit und Normalversteue-

rung.

Der Verzicht auf die Kleinunternehmer-Regelung bindet fiir mindestens fiinf Jahre und kann nur am Beginn eines

Jahres widerrufen werden. Auf notwendige Vorsteuerberichtigungen ist dabei zu achten.

Vermietung von Geschdftslokalen

Wird nicht zu Wohnzwecken vermietet, kann der Vermieter zwischen ,,steuerfreiem Umsatz“ und ,,mit 20 % zu ver-
steuerndem Umsatz® und steuerpflichtigem Umsatz (mit 20 %) wahlen (Option zur Steuerpflicht). Diese Option

kann flr jedes Bestandsverhaltnis gesondert ausgeiibt werden.



Die Moglichkeit der Option zur Steuerpflicht besteht grundsatzlich allerdings nur, wenn der Mieter das Grundstiick
nahezu ausschlieBlich fiir Umsatze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschliefSen (z. B. ist eine Option
nicht moglich, wenn der Mieter ein Arzt ist, der die Raumlichkeiten fiir seine Arztpraxis nutzt, weil der Arzt nicht

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist). Nahezu ausschlieflich bedeutet in diesem Fall zu mindestens 95 %.

Verluste bei Vermietung

Treten bei lhrer Vermietung voriibergehend Verluste auf, so konnen Sie diese Verluste im gleichen Jahr mit ande-
ren positiven Einkiinften (z. B. aus Ihrem Betrieb oder lhrem Einkommen aus nichtselbstandiger Arbeit) verrech-
nen und sparen damit Einkommensteuer. Sollten Sie neben den Vermietungseinkiinften keine positiven Einkiinfte
haben, so sind Ihre Verluste aus Einkilinften aus Vermietung und Verpachtung verloren, da sie nicht in das Folge-
jahrvortragsfahig sind. Aber Achtung: Bei dauernden Verlusten priift die Finanz, ob Sie mit Ihrer Vermietung liber-
haupt Einkiinfte erzielen wollen oder, ob es sich um eine sogenannte ,Liebhaberei“ handelt. Dies ist dann mit
Rentabilitats- bzw. Prognoserechnungen zu widerlegen. Werden Ihre negativen Einkiinfte aus Vermietung als Lieb-

haberei eingestuft, so konnen Sie die angefallenen Verluste nicht mehr mit positiven Einkiinften verrechnen.
Stand: 2. Janner 2020

Trotz sorgféltiger Datenzusammenstellung konnen wir keine Gewabhr fiir die vollstandige Richtigkeit der darge-
stellten Informationen libernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen

jederzeit gerne fiir ein personliches Gesprach zur Verfligung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem Smartphone die
Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewiinschten Bereich auf unserer

Homepage.




	Tipps und Infos für Vermieter
	Vorwerbungskosten
	Nachwerbungskosten
	Beginn der Abschreibung (AfA)
	Gutachten können den Abschreibungssatz erhöhen
	Abschreibung bei unentgeltlichem Erwerb
	Subventionen
	Umsatzsteuer-Kleinunternehmer-Regelung
	Option zur Umsatzsteuer-Normalbesteuerung
	Vermietung von Geschäftslokalen
	Verluste bei Vermietung


